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▪ Checkliste I - Auswahl DVS-Vertragsvorlage 

 

A. Allgemein 

Nr. Fragen zu Vertragsgegenstand Nein Ja Anwendbare DVS-Vertragsvorlage 

1. Sollen mit dem Vertrag nur 

• Individualsoftware zu Eigentum 

der LB durch die AN entwickelt 

und / oder 

• ein Gesamtsystem (bestehend 

aus Hard- und Software) zu Ei-

gentum der LB durch die AN be-

schafft und / oder 

• andere werkvertragliche IKT-

Leistungen (=abnehmbares 

Werk / Erfolg ist geschuldet, z.B. 

Programmierung / Anpassung 

fremder Softwareteile oder 

Schnittstellen, aufwendige Para-

metrisierung, Erstellung eines 

wichtigen Konzepts etc.) verein-

bart werden? 

 ➔  WKV 1 

2. Sollen mit dem Vertrag nur Beratungs-

dienstleistungen (z.B. reine Projektlei-

tung, rein beratende Unterstützung bei 

SW-Entwicklung oder Konzepten etc.) 

im IKT-Bereich, für welche vor allem ein 

Tätigwerden und nicht ein spezifischer 

Erfolg geschuldet ist, vereinbart wer-

den?  

 ➔  DLV 2 

3. Soll mit dem Vertrag nur der Kauf (= zu 

Eigentum) von Hardware / IKT-Infra-

struktur (ohne Software) vereinbart 

werden? 

 ➔  HKV 3 

4. Sollen mit dem Vertrag nur einmalige 

oder wiederkehrend zu vergütende 

Standardsoftware zur Nutzung durch 

 ➔  SLV 4 
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den LB lizenziert werden (ohne Übertra-

gung des Eigentums am Quellcode)? 

5. Soll mit dem Vertrag nur die Wartung 

von eigener Hardware und / oder die 

Pflege von Software und / oder die Er-

bringung von Supportleistungen gere-

gelt werden? 

 ➔  WPV 5 

 Alle obenstehenden Fragen mit nein 

beantwortet oder Beantwortung un-

klar? 

➔ ➔  Spezialfälle unter B: prüfen (so v.a. 

die Anwendung der Vorlage CLV-6 für 

Cloud-/Online-Dienste).  

 

B. Spezialfälle (sofern allgemeine Prüfung nach A: nicht eindeutig ist)  

Nr. Fragen zu Spezialfällen Nein Ja Anwendbare DVS-Vorlage / Lösung 

1. Liegt eine Kombination der unter A: er-

wähnten Vertragsgegenstände vor? 

  ➔• Sofern eine zusätzliche Leistung gene-

rell nur eine sehr untergeordnete Leis-

tung darstellt, ist es oft vertretbar, die 

DVS-Vertragsvorlage für die Hauptleis-

tung zu verwenden. Die zusätzliche 

Leistung ist jedoch in jedem Fall in der 

Vertragsurkunde zu spezifizieren.  

• Untergeordnete, nicht geschäftskriti-

sche Zusatzdienstleistungen wie IKT-Be-

ratung können meist durch Erwähnung 

in der DVS-Vertragsvorlage zur Haupt-

leistung ergänzt werden, ohne dass ein 

separater DLV 2 notwendig wird. Pro-

jektleitung und -unterstützung sind bei-

spielsweise typische Zusatzdienstleitun-

gen für den WKV 1. Sie können eben-

falls Teil eines DLV 2 oder auch der rest-

lichen Verträge bilden.  

• Sofern mehrere eigenständige, vonei-

nander abhängige Leistungen vorliegen, 

ist zu prüfen, ob allenfalls zwei oder 

mehrerer separate Verträge möglich 

sind. Die Kombination des WPV 5 mit 
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einem SLV 4, einem HKV 3 und/ oder ei-

nem WKV 1 ist in der Regel möglich. Je 

nach Fall ist auf einen angemessenen 

Investitionsschutz zu achten, indem 

zum Beispiel die Kosten für einen vor-

gängigen WKV 1 erst mit den perio- 

dischen Leistungen im WPV 5 vergütet 

werden oder indem Sicherheitsleistun-

gen vereinbart werden.  

• Bei klar trennbaren, voneinander unab-

hängigen Leistungen spricht grundsätz-

lich nichts gegen eine Verwendung 

mehrerer Verträge nebeneinander.  

• Anspruchsvoller ist eine Verschmelzung 

zweier DVS-Vertragsvorlagen in einem 

Vertrag, weshalb diese eine besonders 

sorgfältige Ausgestaltung und Abstim-

mung, meist unter Beizug rechtlicher 

Unterstützung, erfordert. 

2. Ist für einen bestimmten Vertrag unter 

A: zusätzlich ein vorgängiges, separates 

Projekt erforderlich, welches eine er-

folgreiche Prüfung und Abnahme der 

Projektleistungen voraussetzt, damit 

der Abschluss des Vertrags über die 

Hauptleistung überhaupt ermöglicht 

wird? (Beispiel: Mit dem Erwerb einer 

Softwarelizenz sind umfangreiche 

Schnittstellenanpassungen und Vorleis-

tungen notwendig, für welche die AN 

verantwortlich sein soll. Gegenbeispiel: 

eine lizenzierte Software soll mit einem 

kleinen Zusatzaufwand beim LB instal-

liert werden -> Installation ist Teil des 

SLV 4, ggfs. mit kleinen Ergänzungen)  

  ➔• Der Abschluss eines WKV 1 für die Pro-

jektphase (i.d.R. Werkvertrag) zusätzlich 

zum Abschluss des Vertrags für die 

Hauptleistung ist zu prüfen. Bei um-

fangreichen Vorleistungen ist wiederum 

auf einen angemessenen Investitions-

schutz zu achten, ggfs. unter Beizug 

rechtlicher Unterstützung. 

• Sofern die Beschaffung eines Gesamt-

systems zu Eigentum im Vordergrund 

steht, ist auch für die Projektphase der 

WKV 1 oft ausreichend, da solche Ver-

träge häufig ein vorgängiges Projekt 

enthalten, was in dieser DVS-Vertrags-

vorlage bereits mitberücksichtigt wird. 
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3. Geht es um die Erstellung / Lizenzierung 

und / oder die Wartung, Pflege oder 

den Betrieb geschäftskritischer IKT-Sys-

teme (Hardware und / oder Software), 

soll ein Outsourcing geschäftskritischer 

Aufgaben vorgenommen werden oder 

ist im konkreten Fall ein Rechtsgeschäft 

mit erheblichen Risiken (insb. finanziell, 

rechtlich oder reputationsmässig) ver-

bunden? 

  ➔• In diesen Fällen können die DVS-Ver-

tragsvorlagen und AGB DVS 2025 ledig-

lich einen ersten Ausgangspunkt in der 

Vertragsgestaltung und allenfalls in den 

Vertragsverhandlungen darstellen. Sie 

ersetzen jedoch keine fundierte, mög-

lichst frühe rechtliche Analyse und An-

passung der Verträge auf den Einzelfall 

unter Beizug rechtlicher Unterstützung.  

• Meist ist es in solchen Fällen unum-

gänglich, wichtige Einzelheiten in An-

hängen zu den Verträgen weiter zu prä-

zisieren und die Vertragsgestaltung 

sorgfältig vorzunehmen. Dabei ist eben-

falls auf die notwendige Daten- und Be-

triebssicherheit sowie gegebenenfalls 

auf die Wahrung der Portabilität und 

Kontinuität der betroffenen Aufgaben / 

IKT-Lösungen zu achten.  

4. Geht es um den Bezug von periodisch zu 

vergütenden IKT-Leistungen über ex-

terne Netzwerke (Stichwort: Cloud 

Computing)? Unter solche Dauerschuld-

leistungen können etwa fallen: Der Be-

trieb von Softwareapplikationen als Ser-

vice (SaaS), Outsourcing (inklusive Busi-

ness Process Outsourcing, Managed 

Services), Online-Services, Betriebsleis-

tungen "als Service"(z.B. IaaS, PaaS, 

ASP), Hosting und/oder Kommunikati-

onsdienste zum Gegenstand haben, bei 

welchen (a) die Anbieterin der Leis-

tungsbezügerin Ressourcen, Dienst- 

oder Betriebsleistungen, Funktionalitä-

ten und/oder Infrastruktur überwie-

gend online zur Verfügung stellt; 

und/oder (b) Daten der Leistungsbezü-

gerin zum Zwecke der Erbringung einer 

Dienst- oder Betriebsleistung 

  ➔• Die vorstehenden Ausführungen zu B:3 

sind zu beachten – ansonsten kann die 

Vorlage CLV 6 verwendet werden.  

• Zu beachten ist, dass bei der Ausarbei-

tung der AGB DVS 2025 zwar einige 

spezielle Klauseln für derartige Leistun-

gen erfasst wurden, welche auf dieser 

allgemeinen Stufe aber möglicherweise 

nicht alle denkbaren Anwendungsfälle 

dieser Leistungsgruppe vollständig ab-

zudecken vermögen. Es kann deshalb 

nötig sein zu prüfen, ob im konkreten 

Falle Ergänzungen und Anpassungen 

vorgenommen werden müssen – hierzu 

ist bei Bedarf rechtliche Unterstützung 

einzuholen. Häufig wird hier der WPV 5, 

allenfalls auch in Kombination mit ei-

nem SLV 4 mit wiederkehrenden Lizenz-

gebühren, als grobe Basis für einen Ver-

trag sinnvoll sein – sollten 
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systematisch durch die Anbieterin auf 

externen eigenen oder von Dritten be-

zogener Infrastruktur zeitweise gespei-

chert und bearbeitet werden. 

Implementierungs- und Überführungs-

projekte ebenfalls abgewickelt werden, 

so sind eher WKV 1 oder DLV 2 heran-

zuziehen. Wichtig sind bei Verträgen 

über Online-Services vor allem (a) ein 

Anhang mit Spezifikation des Vertrags-

gegenstandes, welcher die Funktionen 

und Eigenschaften der bezogenen Leis-

tungen genau umschreibt; (b) ein An-

hang SLA, welcher die zugesicherten 

Service Levels und insbesondere die 

Verfügbarkeit und Qualität der bezoge-

nen Leistungen regelt (z.B. auch flan-

kiert durch Leistungspönalen wie Kon-

ventionalstrafen, Bonus-/Malus-Bestim-

mungen); (c) Ausführungen resp. An-

hänge, die sich mit den getroffenen 

Massnahmen bezüglich dem Daten-

schutz und der Informationssicherheit 

beschäftigen, inkl. Resilienz und Busi-

ness Continuity Prozesse. Gemäss AGB 

DVS 2025 sind Konventionalstrafen ne-

ben Verzugsfällen und bei der Verlet-

zung von Geheimhaltungspflichten neu 

auch für die Verletzung der Verpflich-

tungen bezüglich des Datenschutzes 

und der Informationssicherheit vorge-

sehen.  

• Aufgrund der erhöhten Abhängigkeit 

von der AN, welche häufig bei solchen 

Leistungen besteht (v.a., wenn die Leis-

tung auf dem Markt nicht leicht substi-

tuierbar ist und/oder sich eine Transi-

tion zu einem neuen Anbieter ein lang-

wieriger Prozess sein würde) , ist beson-

ders auf die Wahrung der angemesse-

nen Geschäftskontinuität zu achten und 

mit Vorteil auch die Rückführung der 

Leistungen auf die Leistungsbezügerin 

oder allenfalls auf einen anderen 
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externen Anbieter abzusichern – in sol-

chen Überleitungsphasen macht es häu-

fig Sinn, dass die Anbieterin eine ge-

wisse Beendigungsunterstützung leisten 

muss (bis hin zur temporären Weiter-

führung der Leistungen bis zu deren 

vollständigen Ablösung und Transition). 

Bei Vertragsende, falls die AN ausfällt 

oder Konkurs geht, können sich rasch 

Probleme mit der Leistungserbringung 

ergeben, welche durch eine sorgfältige 

Vertragsgestaltung, inklusive der Defini-

tion notwendiger Unterstützungsleis-

tungen bei Vertragsende, gemildert 

werden können.  

 Alle obenstehenden Fragen mit nein 

beantwortet oder Beantwortung un-

klar? 

➔  ➔Individualvereinbarung (DVS-Vertrags-

vorlagen höchstens als erster Ausgangs-

punkt). Rechtliche Unterstützung emp-

fohlen. 
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